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1. Zweck und lnhalt
1 Die Kirchenpflege der röm.-kath. Kirchgemeinde Zürich-St. Konrad erlässt dieses Organisations-
reglement gestützt auf Art. 37 Zift.1. der Kirchgemeindeordnung (KGO) vom 11. April 2021. Es

regelt die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sowie das Zusammenwirken von Kir-

chenpflege u nd Pfarrei (Pfarrer, Pfarrei leitu ng, Pfarrteam).

2 Das Organisationsreglement steht unter dem Vorbehalt von abweichenden übergeordneten Erlas-

sen, diese gehen vor.

2. Konstituierung, Zusammensetzung, Amtsdauer (Art. 23, 24,34,35 KGO)

1 Die Kirchenpflege besteht mit Einschluss der Präsidentin bzw. des Präsidenten aus 7 Mitgliedern.
Die Mitglieder und das Präsidium werden durch die Kirchgemeindeversammlung gewählt.

2 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit der Konstituierung. Auf den gleichen Zeitpunkt
endet die Amtsdauer des bisherigen Organs. Die Kirchenpflege bestimmt aus ihrer Mitte auf die
gesetzliche Amtsdauer die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten sowie die Ressortvorstehen-
den und deren Stellvertretungen.

3 Die Konstituierung sowie der Amtsantritt der Mitglieder erfolgen, sobald die Präsidentin oder der
Präsident und die Mehrheit der Mitglieder rechtskräftig gewählt sind.

3. Aufgabenübertragutrg, Ressorts (Art. 23,27,34 KGO)

1 Die Kirchenpflege kann einzelnen oder mehreren Mitgliedern sowie Angestellten der Kirchge-
meinde Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen.

2 Sie regelt die Aufgabenverteilung innerhalb der Kirchenpflege in Ressorts gemäss Anhang 1.

Jedes Mitglied der Kirchenpflege ist zur Übernahme der Aufgaben bzw. des Ressorts verpflichtet,
welches ihm von der Kirchenpflege zugewiesen wird. Die Zuteilung der Ressorts erfolgt auf Grund
der fachlichen Voraussetzungen, wobei die Wünsche der Mitglieder soweit möglich berücksichtigt
werden. Für die Aufgaben der Ressorts bestehen im Anhang 1 spezifische Pflichtenhefte.

3 Die Ressortverantwortlichen bearbeiten die dem Ressort zugehörigen Geschäfte in eigener Ver-
antwortung und vertreten diese in der Kirchenpflege. Sie bereiten die Ressortgeschäfte vor, stellen
dazu Antrag und sind fürden Vollzug der Beschlüsse verantwortlich, sofern nichts anderes beschlos-

sen wird. Sie berichten in den Sitzungen der Kirchenpflege regelmässig über die wesentlichen Ge-
schehnisse in ihren Ressorts.

4. Verantwortung, Aufgaben und Kompetenzen (Art. 2 und 4 KGO)

4.1 Grundsatz, Sorgfaltspflicht, Verantwortung
1 Die Kirchenpflege ist für die Führung der Geschäfte der Kirchgemeinde im Rahmen der ihr durch

die Kirchgemeindeordnung sowie durch die körperschaftliche und kantonale Gesetzgebung übertra-
genen Aufgaben zuständig und verantwortlich, soweit dafür nicht ein anderes Organ bestimmt ist.

f hre wesentlichen Aufgaben sind in den Tabellen unter Zifter 4.2 bis 4.4 zusammengefasst, diese
Aufzählung ist nicht abschliessend.

2 Sie trägt die Verantwortung für den Kirchgemeindehaushalt und sorgt für die Bereitstellung der für
die Kirchgemeinde bzw. die Pfarreiaufgaben notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen.
Sie vollzieht die Beschlüsse der übergeordneten lnstanzen und der Kirchgemeinde und sorgt für
einen zweckmässigen und haushälterischen Umgang mit den vorhandenen Mitteln und Sachwerten.
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3 Die Mitglieder der Kirchenpflege erfüllen ihre Aufgabe mit aller Sorgfalt und unter Beachtung der
massgeblichen Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse und sie wahren die lnteressen der Kirch-
gemeinde St. Konrad in guten Treuen.

a Alle Entscheide, die nicht explizit anders zugeordnet sind, werden durch die Kirchenpflege im

Plenum wahrgenommen. Dies gilt auch für Entscheidungen bei delegierten Aufgaben, welche ge-
meindepolitisch von weitreichender Bedeutung sind.

4.2 Rechtsetzungsbefugnisse (Art. 37 KGO)

Die Kirchenpflege ist zuständig
neten Rechtssätzen wie:

für den Erlass, die Anderung und die Aufhebung von untergeord-

o die Organisation der Kirchenpflege im Rahmen eines Organisationsreglements;
o die Organisation und die Aufgaben beratender Kommissionen;
o die Aufgabenübertragung an Kirchgemeindeangestellte, soweit nicht ein anderes Organ zu-

ständig ist;
o weitere Gegenstände, die nicht in die Kompetenz der Kirchgemeindeversammlung fallen.

4.3 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse (Art. 38 KGO)

Generelles o Politische Planung und Führung der Kirchgemeinde
. Längerfristige Entwicklung der Kirchgemeinde und Festlegung von

Jahreszielen
o Stellungnahme zu Vernehmlassungen von Behörden und kirchlichen

lnstitutionen
o Corporate ldentity und Auftritt der Kirchgemeinde

Organisation
Kirchgemeinde

o Kenntnisnahme über Ein- und Austritte von Kirchgemeindemitgliedern
o Einberufung der Kirchgemeindeversammlung und Festlegung der

Traktanden
. Vorberatung und Antragstellung an die Kirchgemeindeversammlung für

Sachgeschäfte und Wahlen sowie bei Urnenabstimmungen
o Entgegennahme und Behandlung von Anträgen, Anfragen und lnitiati-

ven zuhanden der Kirchgemeindeversammlung
o Vollzug von Beschlüssen und Ausführung von Aufträgen der Kirchge-

meindeversammlung
. Genehmigung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen mit an-

deren Kirchgemeinden über die gemeinsame Durchführung von Aufga-
ben und deren Anderungen, soweit nicht die Kirchgemeindeversamm-
lung zuständig ist

Organisation Kir-
chenpflege

o Erlass des Organisationsreglements der Kirchenpflege und von weite-
ren allgemeingültigen Reglementen

o Kenntnisnahme über die Tätigkeit und ggf. der Beschlüsse von Aus-
schüssen, Kommissionen und Arbeitsgruppen

o Handeln für die Kirchgemeinde und deren Vertretung nach aussen
o Festlegung der Unterschriftsberechtigung der Kirchenpflege und weite-

rer Personen
o Führung von Prozessen mit dem Recht auf Delegation an eines ihrer

Mitglieder oder an Dritte
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Wahlen,
Abordnungen

a

o

a

a

o

Vorbereitung der Wahlgeschäfte für Kirchenpflege, Pfarnruahlen, Pfar-
reibeauftragte und Gemeindeleitung, Mitglieder der Synode sowie
Rechnungsprüfungskommission
Vertretung der Kirchenpflege in anderen Organen sowie in pfarreiinter-
nen Gremien (zB Delegiertenversammlung Gruppen und Vereine)
Vertretung der Kirchgemeinde in Zweckverbänden (Stadtverband) und
in privaten lnstitutionen
Ernennung von Vorsitz und Mitgliedern von Ausschüssen, Kommissio-
nen oder Arbeitsgruppen und Bestimmung von Aufgaben und Kompe-
tenzen derselben
Abordnung bei Einladungen oder an Repräsentationsanlässe

Personal o Festlegung des Stellenplans und der Aufgabenzuteilung
o Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben not-

wendig sind, sowie Schaffung neuer Stellen gemäss Art. 38 KGO
o Personalrekrutierung, im Einvernehmen mit dem Pfarrer bzw. der Ge-

meindeleitung
. Anstellung und Kündigung des Personals, Lohnmassnahmen und wei-

tere Personalentscheide gemäss Anstellungsordnung
. Kenntnisnahme über das Ergebnis der Mitarbeitendengespräche

Liegenschaften
lnfrastruktur
Ausstattungen

a

a

a

a

a

Erstellung einer Gebäudediagnose (alle 3 bis 5 Jahre) mit periodischer
Überprüfung, Mehrjahresplanung im Unterhalts- und Baubereich
Sicherstellung eines zweckmässigen Unterhaltes und der Erneuerung
zur Werterhaltung der Liegenschaften
Einsetzung einer Baukommission bei grösseren Bau- oder Unter-
haltsprojekten
Beschluss über alle Ausgaben für Liegenschaften, lnfrastruktur und
Ausstattungen, die nicht an andere Gremien oder Ressorts delegiert
wurden. Für Beträge über Fr. 10'000.- sind drei Offerten einzuholen
Beschluss über Abschluss und Kündigung von Nutzungs- und Mietver-
trägen in den eigenen Liegenschaften soweit diese Aufgabe nicht wei-
terdelegiert ist oder nicht in Zuständigkeit der Pfankirchenstiftung fällt

lnformation,
Datenschutz

o lnformation über wichtige Geschäfte und Beschlüsse unter Beachtung
von Art. 5 und 6 KGO

o Amtliche Publikation von Beschlüssen und Wahlergebnissen gemäss
Art. 5 KGO

o Verantwortlich für lnformation und Einhaltung des Datenschutzes ge-
mäss Art. 6 KGO. Zuständig für Anfragen Dritter betreffend Daten-
schutzbelange

lnventar Das zuständige Mitglied der Kirchenpflege beaufsichtigt das Führen der
lnventarliste der Kirchgemeinde und aktualisiert sie regelmässig in Zu-
sammenarbeit mit der Sekretariatsleitung. lm lnventar werden nur
Sachwerte aufgeführt, die den Einzelwert oder Gesamtwert gemäss
den Finanziellen Richtlinien des Stadtverbands überschreiten. Die Liste
ist jährlich auf die Vollständigkeit zu überprüfen.
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4.4 Finanzielle Befugnisse (Art. 39 KGO, siehe auch Kompetenzmatrix in Anhang 2)

Vergabungen ln-
und Ausland

lm Rahmen des budgetierten Betrages werden jährlich Vergabungen für
in- und ausländische Projekte durch die Kirchenpflege beschlossen. Das
zuständige Mitglied der Kirchenpflege sammelt die eingehenden Gesuche
und stellt der Kirchenpflege im Einvernehmen mit dem Pfarrer oder der
Gemeindeleitung Antrag. ln der Regel werden nur einmalige Beiträge aus-
gerichtet, bei der Auslandhilfe nur an schweizerische Entwicklungshilfeor-
ganisationen welche Gewähr für eine seriöse Verwendung der Mittel bie-
ten.

Arbeitssicherheit /
Gesundheits-
schutz

Das zuständige Mitglied der Kirchenpflege sorgt zusammen mit der Sekre-
tariatsleitung dafür, dass die Bestimmungen überArbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz (Ekas-Richtlinien, Arbeitsgesetz usw.) eingehalten und
umgesetzt werden.

Aufsicht
Rechtsschutz

Die Mitglieder der Kirchenpflege nehmen gemäss Einladung an den Visita-
tionen der Aufsichtskommission der Kantonalkirche teil.
Der Kirchenpflege obliegt die Führung von Rechtsverfahren in Angelegen-
heiten der Kirchgemeinde und bei Bedarf die Beauftragung von externen
Rechtsvertretern.

Finanzen o Vorbereitung von Budget und Rechnung sowie Antragstellung an die Kirch-
gemeindeversammlung

o Kenntnisnahme der Berichte der Rechnungsprüfungskommission und der
Aufsichtskommission bezüglich Kassensturz, Budget und Rechnung sowie
allfällige Veranlassung von Massnahmen zur Behebung von Beanstandun-
gen

o Beschluss über Eröffnung und Verwendung von Vorfinanzierungen
. Eruverb und die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens

sowie für lnvestitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens
o Einräumung von Baurechten und die Begründung anderer dinglicher

Rechte des Finanzvermögens gemäss Art. 38 KGO
o Bewirtschaftung der Finanzanlagen und Beschlussfassung über Anlagege-

schäfte
o Beschlussfassung über den lnvestitionsplan
o Beschlussfassung überdieAktivierungsgrenze
o Vergebung von Beiträgen an lnstitutionen im ln- und Ausland
o Festlegung der Jahresbeiträge an Vereine und Gruppen der Pfarrei
o Wahl der Buchhaltungs-/Rechnungsführung und deren Entschädigung
o Vollzug des Entschädigungsreglements (Reglement über die Entschädi-

gung der Behörden der Kirchgemeinde St. Konrad vom 14.11.2021)

Ausgaben-
kompetenzen

1. Ausgabenvollzug allgemein
2. Bewilligung gebundenerAusgaben
3. Bewilligung von im Budqet enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis Fr.

30'000.- für einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden
Ausgaben bis Fr. 5'000.- für einen bestimmten Zweck

4. Bewilligung von im Budoet nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben
bis Fr. 10'000.- für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 50'000.- im
Jahr, und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 2'000.- für einen
bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 10'000.- im Jahr
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5. Arbeitsweise und Organisation der Sitzungen

5.1 Ausschluss der öffentlichkeit (Art. 33 KGO)

Die Verhandlungen der Kirchenpflege sind nicht öffentlich.

5.2 Sitzungsrhythmus, Teilnahme (Art. 28 und 34 KGO)

1 Die Sitzungen der Kirchenpflege finden in der Regel einmal im Monat gemäss der Jahrestermin-
planung statt. Auf Einladung der Präsidentin oder des Präsidenten oder von mindestens einem Drit-
tel der Mitglieder der Kirchenpflege können zusätzliche Sitzungen einberufen werden.

2 Die Mitglieder sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. Gegen Mitglieder, die im Besuch
der Sitzungen nachlässig sind, erlässt die Präsidentin oder der Präsident die nötigen Mahnungen.
Bleiben diese fruchtlos, wird die Aufsichtskommission über Kirchgemeinden und Zweckverbände
über diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

3 Der Pfarrer, der Diakon mit Pfarrleitungsfunktion oder die Pfarreibeauftragte bzw. der Pfarreibe-
auftragte mit Gemeindeleitungsfunktion nehmen an den Sitzungen der Kirchenpflege mit beratender
Stimme teil. Die Präsidentin oder der Präsident kann sie für einzelne Sitzungen oder einzelne Trak-
tanden ausschliessen, insbesondere wenn es sich um personalbezogene Angelegenheiten handelt.
Stellvertretung ist nicht möglich. Die Präsidentin oder der Präsident kann diese bei längeren
Abwesenheiten auf Gesuch hin jedoch zulassen.

4 Für einzelne Verhandlungsgegenstände können Gäste und Sachverständige zur Sitzung eingela-
den werden

5.3 Einladung (Art. 28 KGO)

Die Einladungen zu den Sitzungen mit Traktanden und allfälligen Unterlagen werden in der Regel
mind. 3 Arbeitstage vor der Sitzung den Teilnehmenden zugestellt (per Email oder Post). Abmeldun-
gen bei Verhinderung sind so früh als möglich der Aktuarin/dem Aktuar mitzuteilen.

5. Bewilligung von im Budget enthaltenen Zusatzkrediten für die Erhöhung
von neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 30'000.- für einen bestimmten
Zweck und von Zusatzkrediten für die Erhöhung von neuen wiederkehren-
den Ausgaben bis Fr. 5'000.- für einen bestimmten Zweck

6. Erwerb und die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens
sowie für lnvestitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens

7. Einräumung von Baurechten und die Begründung anderer dinglicher
Rechte des Finanzvermögens bis zum Betrag von Fr. 500'000.- im Einzel-
fall

Delegation 1. Die Kirchenpflege kann ihre Finanzbefugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 massvoll
und stufengerecht an einzelne Behördenmitglieder, Ausschüsse oder An-
gestellte der Kirchgemeinde weiterdelegieren. Bei Delegation von Kompe-
tenzen ist dem Finanzressort regelmässig (monatlich) über die getätigten
Ausgaben Bericht zu erstatten.

2. Die delegierte Ausgabenkompetenz der Ressortverantwortlichen der Kir-
chenpflege und diejenige der Gemeindeleitung richten sich nach der Kom-
petenzmatrix in Anhang 2.
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5.4 Anträge und Traktanden (Art. 28 KGO)

1 Die Aktuarin/der Aktuar holt rechtzeitig vor der Sitzung die Traktanden bei den Mitgliedern der
Kirchenpflege ein. Schriftliche Anträge von Pfarreimitarbeitenden, einschliesslich allfälliger Unterla-
gen, sind bis spätestens 5 Arbeitstage vor der Sitzung über den Pfarrer bzw. die Gemeindeleitung
und mit deren oder dessen Visum bei der oder dem Ressortverantwortlichen einzureichen (schriftlich
oder elektronisch).

2 Die Kirchenpflege beschliesst in der Regel aufgrund der schriftlich eingereichten, begründeten und
traktandierten Anträge. Bei kurzfristig eingegangenen Geschäften kann aufgrund mündlicher An-
träge oder Tischvorlagen in der Sitzung beschlossen werden, sofern über deren Eintreten Einstim-
migkeit herrscht.

5.5 Beschlussfassung, Abstimmung und Wahlen (Art. 30 KGO)
1 Die Kirchenpflege ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist. ln den
Sitzungen wird ein einvernehmlicher Entscheid angestrebt. BeiAbstimmungen und Wahlen ist jedes
Mitglied zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmabgabe erfolgt offen. Die Präsidentin oder der Prä-
sident stimmen mit. Die Kirchenpflege beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der Präsidentin oder des Präsidenten den Ausschlag 1= stimmt mit dop-
pelter Stimme).

2 lm Übrigen gilt für die Abstimmungsordnung sowie für das Abstimmungs- und Wahlverfahren das
Kirchgemeindereglement.

5.6 Präsidialentscheide,Zirkularbeschlüsse(Art.31 KGO)

1 Können dringende Angelegenheiten nicht rechtzeitig in der Kirchenpflege behandelt werden, kann
die Präsidentin oder der Präsident an ihrer Stelle entscheiden oder eine Beschlussfassung auf dem
Zirkularweg (per Briefpost oder Mail) anordnen. Sofern alle Mitglieder erreichbar sind und nicht die
Einberufung einer physischen Sitzung verlangt wird, kann die Beschlussfassung auch per elektroni-
scher Zoom-Sitzung erfolgen.

2 Die Präsidentin oder der Präsident informiert die Kirchenpflege an der nächsten Sitzung über
gefasste Präsidialentscheide. Präsidialentscheide, Zirkularbeschlüsse und an Zoomsitzungen ge-
fasste Beschlüsse werden ins Protokoll der nächsten ordentlichen Sitzung aufgenommen.

5.7 Protokoll und Bekanntmachung (Art.36 KGO)

1 Die Aktuarin oder der Aktuar führt in der Sitzung das Protokoll, welches an der nächsten Sitzung
zu genehmigen ist. Es wird ein enreitertes Beschlussprotokoll geführt, welches über den wesentli-
chen lnhalt der Entscheide Aufschluss gibt. Sofern notwendig, werden entscheidrelevante Gründe
festgehalten. Ein Wortprotokoll wird nur ausnahmsweise, auf besonderen Antrag und mit Zustim-
mung der Mehrheit der Mitglieder geführt.

2 Das Protokoll wird innert Wochenfrist an die Teilnehmenden versandt (schriftlich oder elektro-
nisch). Die Aktuarin/der Aktuar ist dafür besorgt, dass die für die Pfarreimitarbeitenden oder für Dritte
relevanten Entscheide diesen in geeigneter Form mitgeteilt werden.

5.8 Recht auf Auskunft und Einsicht in Akten

Die Mitglieder der Kirchenpflege haben das Recht, vom Präsidium, von andern Mitgliedern oder von
der Pfarreileitung Auskunft über den Geschäftsgang oder über bestimmte Geschäfte zu verlangen.
Sie können auch Einsicht in die betreffenden Akten verlangen. Wird diese vom zuständigen Mitglied
oder der Gemeindeleitung abgelehnt, wird über die Offenlegung in der Kirchenpflege entschieden.
Dieser Entscheid ist abschliessend.
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8. Weitere Bestimmungen

8.1 Entschädigung

Die Entschädigung der Mitglieder der Kirchenpflege, einschliesslich Sitzungsgelder, Spesen oder
andere Auslagen richtet sich nach dem Reglement für die Entschädigung der Behörden der Kirch-
gemeinde St. Konrad vom 14. November 2021. Bei Ein- und Austritten unter dem Jahr wird die
Entschädigung pro rata ausgerichtet (es wird jeweils der volle angebrochene Monat angerechnet).
Spesen, die in Ausübung der Tätigkeit als Mitglied der Kirchenpflege anfallen, werden nach Aufiryand
gegen Beleg abgerechnet und sind mit dem abgegebenen Formular der oder dem Ressortverant-
wortlichen Finanzen einzureichen.

8.2 Weiterbildung

Die Mitglieder der Kirchenpflege bilden sich in allgemeinen Behördenbelangen sowie denjenigen
ihres Ressorts weiter und besuchen nach Bedarf die von der Kantonalkirche und vom Stadtverband
angebotenen Veranstaltungen. Sie legen kostenpflichtige Weiterbildungsanträge rechtzeitig der Kir-
chenpflege zur Bewilligung vor. Die Kosten genehmigter Weiterbildung (Kurskosten, Reise- und
Übernachtungskosten, weitere Auslagen) werden in der Regel durch die Kirchgemeinde übernom-
men.

8.3 Annahme von Geschenken

Die Annahme von persönlichen Geschenken oder Trinkgeldern, deren Wert denjenigen von üblichen
Gelegenheitsgeschenken übersteigt ist den Mitgliedern der Kirchenpflege untersagt. Diesen Ansatz
übersteigende Geschenke gehen an die Kirchgemeinde, über deren Venruendung entscheidet die
Kirchenpflege.

8.4 Aktenführung, Aktenrückgabe
1 Über formelle und informelle Gespräche und mündlich mitgeteilte Beschlüsse oder lnformationen
von grösserer Bedeutung und Tragweite ist durch das betreffende Mitglied der Kirchenpflege eine
Akten- oder Mailnotizzu erstellen oder die betreffende lnformation ist bei der nächsten Kirchenpfle-
gesitzung zu Protokoll zu geben. Die erstellten Dokumente sind durch die Ressortverantwortliche,
bei allgemeinen Geschäften durch die Aktuarin abzulegen und zu archivieren.

2 BeiAufgabe des Amtes als Kirchenpflegerin oder Kirchenpfleger, ist das betreffende Mitglied ver-
pflichtet, sämtliche während der Tätigkeit erhaltenen und aufbewahrten Akten geordnet der Nach-
folgerin oder dem Nachfolger zu übergeben. Zuhanden der Kirchenpflege ist ein kurzes Übergabe-
protokoll zu erstellen.

8.5 Amtsgeheimnis und Schweigepflicht, öffentlichkeitsprinzip (Art. 5, 6 und 7 KGO)

1 In kirchenpflegeinternen Angelegenheiten sowie in Personalangelegenheiten gilt für die Mitglieder
der Kirchenpflege eine generelle Schweigepflicht.

2 Gegen Aussen wird die aus der Beschlussfassung der Kirchenpflege als Kollektivbehörde hervor-
gegangene Sprachregelung vertreten. Falls notwendig bestimmt die Kirchenpflege eine Spreche-
rin/einen Sprecher und legt den lnformationsinhalt verbindlich fest.

3 Für die lnformations- und Offenlegungspflichten gelten die massgeblichen kantonalen und kirchli-
chen Erlasse.

8.6 Ausstandspflicht (Art.32 KGO)
1 Die Mitglieder der Kirchenpflege treten bei der Beratung und Beschlussfassung in den Ausstand,
wenn sie in der Sache persönlich befangen erscheinen, insbesondere:
a. in der Sache ein persönliches lnteresse haben;
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5.9 Unterschriftenregelung

Die Kirchenpflege vertritt die Kirchgemeinde rechtsverbindlich mit Kollektivunterschrift zu Zweien.
Die Präsidentin oder der Präsident untezeichnet den im Auftrag der Kirchenpflege übernommenen
einfachen Schriftverkehr mit Einzelunterschrift, beizentralen Geschäften zusammen mit derAktuarin
oder dem Aktuar. Die Ressortverantwortlichen untezeichnen den ressortbezogenen Schriftverkehr
ebenfalls mit Einzelunterschrift.

6. Delegationen, Abordnungen, Mitgliedschaften (Art. 35 KGO)

6.1 Delegierte des Stadtverbandes

Die Delegierten des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden der Stadt Zürich (Stadt-

verband) werden von der Kirchenpflege gewählt. Sie vertreten die Anliegen der Kirchgemeinde im

Stadtverband und stellen die lnformation der Kirchenpflege und der Kirchgemeinde über wichtige
Geschäfte des Verbandes sicher.

6,2 DelegiertenversammlungderPfarrei

Die Kirchenpflege delegiert ein Mitglied in die Koordinationssitzung aller Delegierten der Pfarrei. Die

Koordinationssitzung hat zum Ziel, die Aktivitäten und Termine der verschiedenen kirchlichen Ver-
eine innerhalb der Pfarreizu koordinieren und aktuelle Themen der Pfarrei aufzugreifen und zu ko-
ordinieren.

6.3 Mitgliedschaft in Organen und lnstitutionen

Die Kirchenpflege bestellt die notwendigen Vertretungen in weiteren Organen, Zweckverbänden und
in privaten lnstitutionen. Das zuständige Mitglied der Kirchenpflege bzw. die gewählte Vertretung
sorgt für den Kontakt zu diesen lnstitutionen und informiert die Kirchenpflege über wesentliche Akti-
vitäten derselben.

7. Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen

I Es gilt folgende Definition:
. Ausschuss: Ständiges Gremium der Kirchenpflege für bestimmte Geschäfte
o Kommission: Selbstständiges Gremium mit definiertem Auftrag und zugewiesenen Kompeten-

zen für bestimmte grössere Projekte/Aufgaben (2.B. Bauprojekte)
o Arbeitsgruppe: Ad-hoc Gremium für zeitlich küzere und befristete Aufgaben

2 Die Kirchenpflege kann für bestimmte Aufgaben/Geschäfte Kommissionen, Ausschüsse oder Ar-
beitsgruppen bilden und Teile ihrer Aufgaben und Befugnisse an diese delegieren Sie kann nach
Bedarf externe Fachleute auf Honorarbasis beiziehen. Das vom Ressort her zuständige Mitglied der
Kirchenpflege wirkt in der Regel im betreffenden Gremium mit. Die Mitglieder dieser Gremien sollen
nach Kriterien der Sachkompetenz ausgewählt werden. Für Kommissionen und Arbeitsgruppen kön-
nen auch Pfarreimitarbeitende beigezogen werden.

3 Die Aufgaben und Befugnisse dieser Gremien werden im Einzelfallfestgelegt, insbesondere ist zu

regeln: Auftrag, Kompetenzen und Verantwortung, Budget und Entschädigung der Mitwirkenden,
Terminziele, Berichterstattung (Protokoll) und Beendigung des Auftrages. Verfügt das Gremium über
Beschlusskompetenzen, ist jedenfalls ein Protokoll zu erstellen, mit Kopie an die Kirchenpflege.
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b. mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder
verschwägert oder durch Ehe, Verlobung, eingetragene Partnerschaft, faktische Lebensgemein-
schaft oder Kindesannahme verbunden sind;

c. aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feind-
schaft mit einer Partei oder ihrer Vertreterin bzw. ihrem Vertreter, befangen sein könnten.

2 lst der Ausstand streitig, entscheidet die Kirchenpflege unter Ausschluss des betreffenden Mit-
glieds.

3 Bei der Behandlung des Budgets und bei allgemein verbindlichen Beschlüssen besteht keine Aus-
standspflicht.

9. lnkrafttreten, Anderungen

1 Dieses Organisationsreglement tritt mit Beschluss der Kirchenpflege vom 16. Dezember 2021 auf
den 1. Januar 2022inKraft.

2 Anderungen oder Anpassungen des Reglements bedürfen eines einstimmigen Beschlusses der
Kirchenpflege.

Für die Kirchenpflege St. Konrad

Der Präsident

lll^

Die Aktuarin

Cristina OteroMartin Koller

Anhänqe:

An 1

Ressorts mit Pflichtenheft

Anhanq 2

Kom petenzmatrix Finanzkom petenzen
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Anhang 1: Ressorts mit Pflichtenheft

Ressort Aufgaben Vertretung
durch

Präsidium Vertretung der Kirchgemeinde und der Kirchenpflege nach
innen und nach aussen für übergeordnete Belange, Verfas-
sen oder Veranlassen des zugehörigen Schriftverkehrs
Kontakte und Informationssicherung zu den Organen von
Stadtverband und Kantonskirche sowie zu politischen Be-
hörden
Koordination der Kirchenpflege in ihrer Zusammenarbeit
Vorbereitung, Einladung und Leitung der Kirchenpflegesit-
zung, Veranlassung des Vollzugs der Beschlüsse
Bedarfsweise Vorbesprechung von Geschäften mit dem
Pfarrer oder der Gemeindeleitung
Vermittlung bei Konflikten innerhalb der Kirchenpflege, mit
dem Pfarrer oder der Gemeindeleitung bzw. dem Pfarrteam
Vorbereitung, Einladung, Organisation und Leitung der
Kirchgemeindeversammlung. Veranlassung des Vollzugs
der Beschlüsse
Veranlassung der notwendigen lnformationen und der amt-
lichen Publikationen (Einladung, Aktenauflage, Beschlüsse
usw.)
Übenrvachung der korrekten Durchführung von Wahlen (Be-
hörden, Synode, Pfarrer, Pfarreibeauftragte)
Leitung/Behandlung von allgemeinen Behördengeschäften
Verfassen und/oder Koordination von Vernehmlassungen,
Verfassen von allgemeinen Stellungnahmen und Schriftver-
kehr der Kirchenpflege
Behandlung und Antragstellung bei Rechtsgeschäften, Ein-
sprachen und Rekursen in Zuständigkeit der Kirchenpflege
Teilnahme an der Visitation der Aufsichtsbehörde

Ressort
Vizepräsidium

Vizepräsidium
PR und Öf-
fentlichkeitsar-
beit

Stellvertretung des Präsidiums in allen seinen Aufgaben bei
Absenzen oder bei längerdauernder Abwesenheit der Präsi-
dentin oder des Präsidenten
Vera ntwortl ich fü r I nformation u nd Öffentl ich keitsarbeit (Arti-
kel im Forum, Auftritte in Medien usw.), im Einvernehmen
mit dem Ressort Präsidium und dem Pfarrer oder der Ge-
meindeleitung
Prüfung der Anliegen/Anträge des Pfarrteams für lT-Be-
lange oder Anschaffungen im Bereich elektronische und lT-
lnfrastruktur (Hardware und Software, ohne Gebäudeinstal-
lationen), in Absprache mit dem Pfarrer oder der Gemeinde-
leitung und dem Ressort Finanzen
Antragstellung im Einvernehmen mit dem Ressort Finanzen
zu diesbezüglichen Anträgen mit finanziellen Auswirkungen
Verantwortlich für die Belange des Datenschutzes, An-
sprechstel le fü r Datensch utz-Anfragen Dritter
Verantwortlich für lnternes Kontrollsystem und Risikoana-
lyse

Ressort
Liegenschaften
und Bauliches
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Aktuariat Sammeln der Traktanden, Erstellen der Traktandenliste und
Versand der Einladung zur Kirchenpflegesitzung samt Un-
terlagen
Protokollführung in der Kirchenpflegesitzung mit Versand
des Protokolls einschliesslich Ablage/Archivierung
Protokollführung in der Kirchgemeindeversammlung, Si-
cherstellung der Unterzeichnung und Protokollauflage im
Sekretariat, Publikation des Protokolls auf der Homepage,
Archivierung des Protokolls
Verantwortlich für die formelle Korrektheit der Protokolle
Allgemeine Sekretariats- bzw. Administrativarbeiten im Zu-
sammenhang mit der Geschäftsbehandlung durch die Kir-
chenpflege
Führen der Pendenzen- und der Terminliste der Kirchen-
pflege (Sitzungen, Anlässe usw.) und rechtzeitige lnforma-
tion der Mitglieder über bevorstehende Termine
Behandlung der Kirchen- Ein- und Austritte zusammen mit
dem Pfarreisekretariat, Führen der Statistik
Führung von Ablage und Archiv der Kirchgemeinde und der
Kirchenpflege gemäss Registratur- bzw. Archivplan, Füh-
rung des Stichwortverzeichnisses und weiterer archivrele-
vanter Aufgaben
Weiterleitung aller relevanten Protokolle, Unterlagen oder
Akten an die übergeordneten lnstanzen
Weiterleitung von lnformationen über Geschäfte oder Ent-
scheide der Kirchenpflege betreffend Pfarrteam, Gruppen
und Vereine
Mitwirkung an der Visitation der Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere betreffend Protokoll und Archiv

Ressort
Personal

Finanzen Zuständig für die Haushaltführung, Buchhaltung und die fi-
nanziellen Belange der Kirchgemeinde gemäss dem Finanz-
reglement der Kirchgemeinden
Zuständig für den Verkehr mit der Rechnungsführung der
Kirchgemeinde und für die Sicherstellung der Zusammenar-
beit mit der Rechnungsführung der Pfarrei
Verantwortlich für die Erstellung von Budget und Rechnung
samt Anhängen sowie Vertretung gegenüber der RPK
Sicherstellung der lnvestitions-, Finanz- und Liquiditätspla-
nung sowie weiterer relevanter Unterlagen für Budget und
Rechnung
Sicherstellung des Verkehrs mit der RPK und den weiteren
Aufsichtsinstanzen von Stadtverband und Kantonalkirche in
allen finanziellen Belangen
Teilnahme am Kassensturz durch die RPK zusammen mit
der Rechnungsführung der Kirchgemeinde
Antragstellung und Abwicklung allgemeiner Finanzge-
schäfte, beiAusgaben betreffend Gebäude und Anschaffun-
gen in Absprache mit den betreffenden Ressortverantwortli-
chen
Verkehr mit den Gruppen und Vereinen der Pfarrei betref-
fend Ausrichtung von Beiträgen
Verantwortlich für den Zahlungsverkehr der Kirchgemeinde
(Debitoren, Kreditoren); Lohnzahlungen inkl. Sozialversi-
cherungen; Entschädigungen und Spesen der

Ressort
Besondere Auf-
gaben
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Kirchenpflege und anderer Gremien; Zahlungsverkehr mit
dem Stadtverband, der Pfarrei und der Pfarrkirchenstiftung
Prüfung und Visierung aller Rechnungsbelege (Vieraugen-
prinzip) mit anschliessender Zahlungsanweisung an die
Buchhaltung Kirchgemeinde
Controlling über den Budgetmittelverbrauch (Quartalsbe-
richte, Kontokontrolle)
Mitwirkung an Rechnungsabschieden oder Kassenstuz
Verantwortlich für den Abschluss der notwendigen Versiche-
rungsverträge für die Kirchgemeinde, in Absprache mit den
Ressortverantwortl ichen
Verantwortlich für die Führung der notwendigen lnventare

Mitwirkung an der Visitation der Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere betreffend Budget, Rechnung und Haushaltführung

Personal Verantwortlich für das Personalwesen inklusive Vorberei-
tung der Geschäfte zuhanden der Kirchenpflege, Vollzug
der gefassten Personalbeschlüsse
Überwachung der Einhaltung der Anstellungsordnung (AO)
im Personalbereich der Kirchgemeinde, in Zusammenarbeit
mit dem Pfarrer oder der Gemeindeleitung
Abklärung von Fragen im Zusammenhang mit der Anstel-
lung und der Anstellungsordnung beim Personaldienst der
Kantonalkirche
Führung der Personaladministration und der Personaldos-
siers sowie der entsprechenden Ablage und Archivierung
Personalrekrutierung im Einvernehmen mit dem Pfarrer
oder der Gemeindeleitung
Kontrolle über personelle Ereignisse (Mutterschaft, Krank-
heit, Unfall, Militär, Urlaub, Taggelder, Belange Sozialversi-
cherung usw.) und Anordnung notwendiger Massnahmen
bzw. Antragstellung in der Kirchenpflege
Verantwortlich für Stellenplanung, Beförderungsplanung,
Weiterbildungsplanung und Budgetplanung im Personalbe-
reich, im Einvernehmen mit dem Pfarrer oder der Gemein-
deleitung
Kontrolle über Durchführung Mitarbeitendengespräche,
Auswertung der Resultate für Beförderungsplanung zuhan-
den Budget
Ansprechstelle für Personalanliegen des Pfarrers, der Ge-
meindeleitung und der Pfarreimitarbeitenden in Absprache
mit dem Ressort Präsidium
Veranlasst die Mitteilungen an das Pfarreipersonal in perso-
nalrelevanten Anliegen (Jahresbrief, Beförderungen usw.)
Stellt den Verkehr mit dem Stadtverband und der Kantonal-
kirche in personalrelevanten Anliegen sicher
lst verantwortlich für die Ereignisliste mit Mutationen (Ge-
burtstage, Jubiläen, usw.) und die rechtzeitige Veranlassung
der entsprechenden Gratulationen bzw. Anlässe

Ressort
Aktuariat
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Liegenschaf-
ten
Bauliches

Verantwortlich für die Gebäude, Umgebung und alle bauli-
chen Aspekte, im Einvernehmen mit der Pfarrkirchenstiftung
Vorbereitung der entsprechenden Anträge an die Kirchen-
pflege und andere lnstanzen, Vollzug der Beschlüsse betref-
fend den Baubereich
Erstellung des Budgets für den Ressortbereich
Verantwortlich für Bausubstanzaufnahme und deren regel-
mässige Nachführung
Planung von Unterhalt, Renovationen und Gesamtsanierun-
gen, inklusive Terminplanung der Ausführung im Bereich
Gebäude und Umgebung soweit diese nicht an eine Bau-
kommission delegiert sind
Mitwirkung in den entsprechenden Gremien (Bauvertreter
Pfarrkirchenstift ung, Baukommissionen usw.)
Verkehr mit den im Baubereich tätigen Unternehmen, Ab-
wicklung von Offerteinholungen, Auftragsvergabe gemäss
gefassten Beschlüssen, Aufsicht über die Arbeitsausführung
Vorkontrolle und Visierung der Rechnungen und Zahlungen
im Baubereich, in Absprache mit dem Finanzressort
Ansprechstelle für Anliegen/Anträge des Pfarrteams sowie
der Gruppen und Vereine für alle Belange baulicher Art so-
wie für Anschaffungen im Bereich technische Anlagen und
lnfrastruktur der Liegenschaften (Maschinen und Geräte be-
zogen auf das Gebäude), in Absprache mit dem Pfarrer oder
der Gemeindeleitung und dem Ressort Finanzen
Zuständig für die lnfrastruktur für Ver- und Entsorgung
(Wasser, Abwasser, Elektrizität, Abfälle, Recycling) zusam-
men mit dem Hauswart
Zuständig für Fragen der zulässigen baulichen Nutzung der
Pfarreiräumlichkeiten, in Absprache mit dem Pfarrer oder
der Gemeindeleitung und der Sekretariatsleitung
Verantwortlich für Sicherstellung der Versicherungsverträge
im Gebäudebereich, in Absprache mit dem Finanzressort
Zuständig für Anlässe betreffend den Baubereich wie Auf-
richte, Einweihungsfest, Besichtigungen usw.
Verantwortlich für die Belange des Gesundheitsschutzes
und der Arbeitssicherheit

Ressort
Präsidium

Besondere
Aufgaben

Organisiert und koordiniert Anlässe der Kirchenpflege sowie
solche mit anderen Gremien der Kirchgemeinde und Pfarrei
Sorgt für organisatorische Massnahmen im Zusammenhang
mit der Tätigkeit der Kirchenpflege (Verpflegung, Ge-
schenke usw.)
Unterstützt die Kirchenpflege bei besonderen Aufgaben im
Einzelfall und gemäss Auftrag der Kirchenpflege
Stellt den regelmässigen Kontakt zwischen Kirchenpflege
und Pfarreirat sicher
Unterstützt die anderen Ressorts auf Anfrage der Ressort-
verantwortlichen und Entscheid der Kirchenpflege im Rah-
men der möglichen Kapazitäten
Begutachtet die Gesuche für die jährlichen Beiträge der
Kirchgemeinde im ln- und Ausland, stellt der Kirchenpflege
Antrag für die Beitragsausrichtung, informiert die Gesuch-
stellenden und führt eine Übersichtsliste über die ausgerich-
teten Beiträge.

Ressort
Finanzen
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Anhang 2: Kompetenzmatrix für Ausgaben
(Zahlenanqaben = CHF)
Ausgabenart Delegiert an

Ressort oder
Gemeindelei-
tunq

Kirchenpflege Kirchgemeinde

Gebundene Ausgaben (im Budget
enthalten) für einen bestimmten
Zweck
Hinweis: die geb. Ausgaben erfor-
dern in der Regel keine formelle
Ausgabenbewilligung (2.B.: Lohn-
zahluno, Kauf Büromaterial).

Bis 2'000.- Über 2'000.-bis
Unbeschränkt

Neue einmalige Ausgaben (im
Budget enthalten) für einen be-
stimmten Zweck

Bis 2'000.- Über 2'000.-- bis
30'000.--

Uber
30'000.--

Neue wiederkehrende Ausgaben
(im Budget enthalten) für einen be-
stimmten Zweck

Bis 200.- Über 200.-- bis
5'000.--

über
5',000.--

Neue einmalige Ausgaben (im
Budget nicht enthalten) für einen
bestimmten Zweck

Bis
10'000.-/Zweck
Max 50'000.-

pro Jahr

über
10'000.-lzweck

Ohne Limite
pro Jahr

Neue wiederkehrende Ausgaben
(im Budget nicht enthalten) für ei-
nen bestimmten Zweck

Bis
2'OOO.--lZweck
Max 10'000.-

pro Jahr

Uber
2'000.-lZweck

Ohne Limite
pro Jahr

Zusatzkredite (im Budget enthal-
ten) für die Erhöhung von bereits
bewilligten neuen einmaligen Aus-
gaben für einen bestimmten Zweck

Bis
30'000.--

über
30'000.--

Zusatzkredite (im Budget enthal-
ten) für die Erhöhung von bereits
bewilligten neuen wiederkehren-
den Ausgaben für einen bestimm-
ten Zweck

Bis
5'000.--

über
5'000.--

Erwerb und Veräusserung von
Liegenschaften des Finanzvermö-
gens sowie lnvestitionen in diese

Ohne Limite
(allein Zuständig)

Einräumung von Baurechten oder
von anderen dinglichen Rechten
des Finanzvermögens pro Einzelfall

Bis
500'000.--

Uber
500'000.--

Anlagegeschäfte (Finanzanlagen) Ohne Limite
(allein Zuständig)


